
  

Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 21.05.2026   
 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. III/II/22/28/05/2026 
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 28.05.2026 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Beschluss über die Einstellung eines Leiter Bauamtes (m/w/d) ab 01.12.2026 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Planstelle Leiter Bauamt (m/w/d) ab 
01.12.2026 mit folgender Bewerberin zu besetzen: 
 
Frau Kathleen Kunz 
Auenstraße 14 
04651 Bad Lausick 
 
Begründung: 
Die Stelle des Leiter Bauamtes (m/w/d) ist zum 01.12.2026 neu zu besetzen. Die Neube-
setzung ist erforderlich, weil der Stelleninhaber mit Ablauf des 31.12.2026 aus dem akti-
ven Arbeitsleben ausscheidet und vorher im Zeitraum beginnend ab Dezember 2026 
noch vorhandenes Zeitguthaben abbauen wird.  
 
Die Stellenausschreibung erfolgte im Mitteilungsblatt der Stadt Bad Lausick Nr. 2/2026 
am 20.02.2026 sowie auf der Homepage der Stadt Bad Lausick und auf interamt.de. 
Ende der Bewerbungsfrist war der 31.03.2026. Während des Bewerbungszeitraumes gin-
gen 5 Bewerbungen fristgerecht ein. 4 Bewerber haben die Voraussetzungen erfüllt. 
 
Diese 4 Bewerber/innen wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Bei den 
Gesprächen am 12.05.2026 und am 19.05.2026 war neben dem Bürgermeister sowie 
Mitarbeiter/innen der Verwaltung auch einzelne Mitglieder des Stadtrates anwesend. 
Frau Kathleen Kunz wurde im Nachgang durch die Fraktionen übereinstimmend als ge-
eignetste Bewerberin ausgewählt.  
 
Frau Kunz ist seit 7 Jahren als Leiterin Fachbereich 2 Bau und Liegenschaftsmanage-
ment bei der Stadt Colditz tätig und hat ein Diplom im Studiengang Architektur sowie 
den Abschluss als Master of Arts im Studiengang Innenarchitektur an der HTWK 
Leipzig erworben. Alle fachlichen und persönlichen Voraussetzungen, welche für die 
Stelle des Leiter Bauamtes (m/w/d) erforderlich sind, werden durch die Bewerberin er-
füllt. 
 
Frau Kathleen Kunz ist zur persönlichen Vorstellung in die Stadtratssitzung eingeladen.   
 
Für die Wahl des Bewerbers gilt § 39 Abs. 7 SächsGemO.  
 
 
bereits gefasste Beschlüsse: ---   
aufzuhebende Beschlüsse: --- 
 
 
finanzielle Auswirkungen:   
Produktkonto Ergebnishaushalt:      
Produktkonto Finanzhaushalt:       
                                                            
 

-     einmalige Kosten:    



  

- laufende Kosten:  
- zu erwartende Erträge :  
- jährliche Belastung:  

 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin. x HA x OA  Bau  Lieg.  VA  TA  StFwA  

Verteiler des Beschlusses: 
Bgm. x Fin. x HA x OA  Bau        SWL  

Verantwortlich für die Durchführung: 
Bgm.  Fin.  HA x OA  Bau        SWL  

Verteiler der Vorlage: 
Bgm. x 18xSR  8xOR  Fin. x HA x Bau  OA  VA x Presse  

 


